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Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung  
der Krankenhäuser und zur Regelung  

der Krankenhauspflegesätze  
(Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Verbesserung 
der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur 
Reform der Vergütungsstrukturen (Krankenhaus
versorgungsverbesserungsgesetz – KHVVG) vom 
05. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400)

1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Grundsatz

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die wirtschaftliche 
Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ 
hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen 
digital ausgestatteten, qualitativ hochwertig und 
eigenverantwortlich wirtschaftenden Kranken-
häusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren 
Pflegesätzen beizutragen.

(2) 1Bei der Durchführung des Gesetzes ist die 
Vielfalt der Krankenhausträger zu beachten. 2Da-
bei ist nach Maßgabe des Landesrechts ins
besondere die wirtschaftliche Sicherung frei
gemeinnütziger und privater Krankenhäuser zu 
gewährleisten. 3Die Gewährung von Fördermitteln 
nach diesem Gesetz darf nicht mit Auflagen ver-
bunden werden, durch die die Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit von Krankenhäusern über 
die Erfordernisse der Krankenhausplanung und 
der wirtschaftlichen Betriebsführung hinaus be-
einträchtigt werden.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1.	 Krankenhäuser

	 Einrichtungen, in denen durch ärztliche und 
pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden 
oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder 
gelindert werden sollen oder Geburtshilfe ge-
leistet wird und in denen die zu versorgenden 
Personen untergebracht und verpflegt wer-
den können,

1a.	mit den Krankenhäusern notwendigerweise 
verbundene Ausbildungsstätten

	 staatlich anerkannte Einrichtungen an Kran-
kenhäusern zur Ausbildung für die Berufe

a)	 Ergotherapeut, Ergotherapeutin,

b)	 Diätassistent, Diätassistentin,

c)	 Hebamme, Entbindungspfleger,

d)	 Krankengymnast, Krankengymnastin, 
Physiotherapeut, Physiotherapeutin,

e)	 Pflegefachfrau, Pflegefachmann,

f)	 Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger,

g)	 im Bereich der Pflegehilfe und -assistenz, 
insbesondere für die Berufe Krankenpfle-
gehelfer, Krankenpflegehelferin, Pflege-
helfer, Pflegehelferin, Pflegeassistent, 
Pflegeassistentin, Pflegefachassistent, 
Pflegefachassistentin, 

h)	 medizinischer Technologe für Laborato-
riumsanalytik, medizinische Technologin 
für Laboratoriumsanalytik,

i)	 medizinischer Technologe für Radiologie, 
medizinische Technologin für Radiologie, 

j)	 Logopäde, Logopädin,

k)	 Orthoptist, Orthoptistin,

l)	 medizinischer Technologe für Funktions-
diagnostik, medizinische Technologin für 
Funktionsdiagnostik,

m)	 Anästhesietechnische Assistentin, An
ästhesietechnischer Assistent,

n)	 Operationstechnische Assistentin, Ope-
rationstechnischer Assistent,

	 wenn die Krankenhäuser Träger oder Mitträ-
ger der Ausbildungsstätte sind,

2.	 Investitionskosten

a)	 die Kosten der Errichtung (Neubau, Um-
bau, Erweiterungsbau) von Krankenhäu-
sern und der Anschaffung der zum Kran-
kenhaus gehörenden Wirtschaftsgüter, 
ausgenommen der zum Verbrauch be-
stimmten Güter (Verbrauchsgüter),
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b)	 die Kosten der Wiederbeschaffung der 
Güter des zum Krankenhaus gehörenden 
Anlagevermögens (Anlagegüter);

	 zu den Investitionskosten gehören nicht die 
Kosten des Grundstücks, des Grundstück-
serwerbs, der Grundstückserschließung so-
wie ihrer Finanzierung sowie die in §  376 
Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
genannten Ausstattungs- und Betriebskosten 
für die Telematikinfrastruktur,

3.	 für die Zwecke dieses Gesetzes den Investi-
tionskosten gleichstehende Kosten

a)	 die Entgelte für die Nutzung der in Num-
mer 2 bezeichneten Anlagegüter,

b)	 die Zinsen, die Tilgung und die Verwal-
tungskosten von Darlehen, soweit sie zur 
Finanzierung der in Nummer 2 sowie in 
Buchstabe a bezeichneten Kosten aufge-
wandt worden sind,

c)	 die in Nummer 2 sowie in den Buchstaben 
a und b bezeichneten Kosten, soweit sie 
gemeinschaftliche Einrichtungen der 
Krankenhäuser betreffen,

d)	 Kapitalkosten (Abschreibungen und Zin-
sen) für die in Nummer 2 genannten Wirt-
schaftsgüter,

e)	 Kosten der in Nummer  2 sowie in den 
Buchstaben a bis d bezeichneten Art, so-
weit sie die mit den Krankenhäusern not-
wendigerweise verbundenen Ausbil-
dungsstätten betreffen und nicht nach 
anderen Vorschriften aufzubringen sind,

4.	 Pflegesätze

	 die Entgelte der Benutzer oder ihrer Kosten-
träger für stationäre und teilstationäre Leis-
tungen des Krankenhauses,

5.	 pflegesatzfähige Kosten

	 die Kosten des Krankenhauses, deren Be-
rücksichtigung im Pflegesatz nicht nach die-
sem Gesetz ausgeschlossen ist.

§ 2a 
Krankenhausstandort

(1) 1Ein Krankenhausstandort ist ein Gebäude 
oder ein zusammenhängender Gebäudekomplex 
eines Krankenhausträgers, in dem Patienten in 

mindestens einer fachlichen Organisationseinheit 
voll-, teil- oder tagesstationär, vor- oder nach-
stationär oder ambulant behandelt werden, und 
dessen Ort nach Absatz 2 räumlich bestimmt ist. 
2Ein Krankenhausstandort kann abweichend von 
Satz 1 aus mehreren Gebäuden oder Gebäude-
komplexen eines Krankenhausträgers bestehen, 
wenn der Abstand zwischen den am weitesten 
voneinander entfernt liegenden Gebäudepunkten 
nicht mehr als 2 000 Meter Luftlinie beträgt (Flä-
chenstandort). 3Eine fachliche Organisationsein-
heit im Sinne des Satzes 1 ist insbesondere eine 
Fachabteilung, eine Tagesklinik oder eine ande-
re ärztlich geleitete Organisationseinheit, in der 
ambulante Leistungen erbracht werden (Kran-
kenhausambulanz).

(2) 1Die räumliche Bestimmung eines Kranken
hausstandortes erfolgt anhand einer Geokoordi-
nate der Zugangsadresse (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl). 2Ein Flächenstandort wird abwei-
chend von Satz 1 räumlich anhand einer Geo
koordinate der Adresse des Hauptzugangs 
bestimmt. 3Eigenständige Standorte, die die Ver-
tragspartner nach Absatz 4 Satz 1 bestimmt ha-
ben, und Krankenhausambulanzen werden ge-
sondert geokodiert.

(3) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft ver-
einbaren im Benehmen mit dem Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung e. V. bis zum 31. März 
2025

1.	 das Nähere zum Verfahren der Geokodierung, 
zum anzuwendenden Koordinatensystem und 
zur Notation nach Maßgabe der Vorgaben 
des Absatzes 2 und

2.	 Regelungen zu Krankenhausambulanzen, ins-
besondere unter welchen Voraussetzungen 
diese als eigenständige Krankenhausstand-
orte zu bestimmen sind.

2Kommt eine Vereinbarung nicht fristgerecht zu-
stande, legt die Schiedsstelle nach § 18a Ab-
satz 6 den Inhalt der Vereinbarung ohne Antrag 
einer Vereinbarungspartei fest.

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft kön-
nen im Benehmen mit dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V. vereinbaren, dass
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1.	 fachliche Organisationseinheiten nach Ab-
satz 1 Satz 3 eigenständige Standorte sind 
oder

2.	 abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 die 
Gebäude oder Gebäudekomplexe eines 
bestimmten Krankenhauses ein Kranken
hausstandort sind. 2Kommt eine Einigung 
nach Satz 1 nicht zustande, entscheidet die 
Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 auf Antrag 
einer Vertragspartei.

(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft prü-
fen im Benehmen mit dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung die Auswirkungen der Fest-
legung von Krankenhausstandorten nach Absatz 
1 sowie möglichen Einzelfallentscheidungen nach 
Ansatz 4 auf die Qualitätssicherung der Patien-
tenversorgung sowie auf die Vergütung von Kran-
kenhausleistungen und legen dem Bundesminis-
terium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 
2029 einen Bericht über diese vor.

(6) Die Möglichkeit, Vereinbarungen nach § 11 
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 11 
der Bundespflegesatzverordnung einheitlich für 
alle Standorte eines Krankenhauses zu schließen, 
bleibt bestehen.

§ 3 
Anwendungsbereich

1Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf

1.	 (aufgehoben)

2.	 Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvoll-
zug,

3.	 Polizeikrankenhäuser,

4.	 Krankenhäuser der Träger der allgemeinen 
Rentenversicherung und, soweit die gesetz-
liche Unfallversicherung die Kosten trägt, 
Krankenhäuser der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen; 
das gilt nicht für Fachkliniken zur Behandlung 
von Erkrankungen der Atmungsorgane, so-
weit sie der allgemeinen Versorgung der Be-
völkerung mit Krankenhäusern dienen.

2§ 28 bleibt unberührt. 3§ 26f findet hinsichtlich 
der Krankenhäuser der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen auch 
Anwendung, soweit die gesetzliche Unfallver
sicherung die Kosten trägt.

§ 4 
Wirtschaftliche Sicherung der 

Krankenhäuser

Die Krankenhäuser werden dadurch wirtschaft-
lich gesichert, dass

1.	 ihre Investitionskosten im Wege öffentlicher 
Förderung übernommen werden und sie 

2.	 leistungsgerechte Erlöse aus den Pflegesät-
zen, die nach Maßgabe dieses Gesetzes auch 
Investitionskosten enthalten können, sowie 
Vergütungen für vor- und nachstationäre Be-
handlung und für ambulantes Operieren er-
halten.

§ 5 
Nicht förderungsfähige 

Einrichtungen

(1) Nach diesem Gesetz werden nicht gefördert

  1.	Krankenhäuser, die nach den landesrechtli-
chen Vorschriften für den Hochschulbau ge-
fördert werden; dies gilt für Krankenhäuser, 
die Aufgaben der Ausbildung von Ärzten nach 
der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert 
durch Artikel 71 des Gesetzes vom 21. Juni 
2005 (BGBl. I S. 1818), erfüllen, nur hinsicht-
lich der nach den landesrechtlichen Vorschrif-
ten für Hochschulen förderfähigen Maßnah-
men,

  2.	Krankenhäuser, die nicht die in § 67 der Ab-
gabenordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllen,

  3.	Einrichtungen in Krankenhäusern,

a)	 soweit die Voraussetzungen nach §  2 
Nr. 1 nicht vorliegen, insbesondere Ein-
richtungen für Personen, die als Pflege-
fälle gelten,

b)	 für Personen, die im Maßregelvollzug auf 
Grund strafrechtlicher Bestimmungen un-
tergebracht sind,

  4.	Tuberkulosekrankenhäuser mit Ausnahme 
der Fachkliniken zur Behandlung von Erkran-
kungen der Atmungsorgane, soweit sie nach 
der Krankenhausplanung des Landes der all-
gemeinen Versorgung der Bevölkerung mit 
Krankenhäusern dienen,
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  5.	Krankenhäuser, deren Träger ein nicht bereits 
in § 3 Satz 1 Nr. 4 genannter Sozialleistungs-
träger ist, soweit sie nicht nach der Kranken-
hausplanung des Landes der allgemeinen 
Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäu-
sern dienen,

  6.	Versorgungskrankenhäuser,

  7.	Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 
nach § 107 Abs. 2 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch, soweit die Anwendung dieses 
Gesetzes nicht bereits nach § 3 Satz 1 Nr. 4 
ausgeschlossen ist,

  8.	die mit den Krankenhäusern verbundenen 
Einrichtungen, die nicht unmittelbar der sta-
tionären Krankenversorgung dienen, insbe-
sondere die nicht für den Betrieb des Kran-
kenhauses unerlässlichen Unterkunfts- und 
Aufenthaltsräume,

  9.	Einrichtungen, die auf Grund bundesrechtli-
cher Rechtsvorschriften vorgehalten oder un-
terhalten werden; dies gilt nicht für Einrich-
tungen, soweit sie auf Grund des § 30 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045) vorgehalten werden,

10.	Einrichtungen, soweit sie durch die besonde-
ren Bedürfnisse des Zivilschutzes bedingt 
sind,

11.	Krankenhäuser der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen.

(2) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, 
dass die Förderung nach diesem Gesetz auch 
den in Absatz 1 Nr. 2 bis 8 bezeichneten Kran-
kenhäusern und Einrichtungen gewährt wird.

§ 6 
Krankenhausplanung und 

Investitionsprogramme

(1) Die Länder stellen zur Verwirklichung der in 
§  1 genannten Ziele Krankenhauspläne und 
Investitionspläne auf; Folgekosten, insbesonde-
re die Auswirkungen auf die Pflegesätze, sind zu 
berücksichtigen.

(1a) (aufgehoben)

(2) Hat ein Krankenhaus auch für die Versorgung 
der Bevölkerung anderer Länder wesentliche Be-
deutung, so ist die Krankenhausplanung insoweit 
zwischen den beteiligten Ländern abzustimmen.

(3) Die Länder stimmen ihre Krankenhausplanung 
auf die pflegerischen Leistungserfordernisse nach 
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch ab, insbeson-
dere mit dem Ziel, Krankenhäuser von Pflegefäl-
len zu entlasten und dadurch entbehrlich wer-
dende Teile eines Krankenhauses nahtlos in 
wirtschaftlich selbständige ambulante oder sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen umzuwidmen. 

(4) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt.

§ 6a 
Zuweisung von Leistungsgruppen

(1) 1Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde kann einem nach § 108 Num-
mer 1 oder Nummer 2 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch zugelassenen Krankenhaus für 
einen Krankenhausstandort Leistungsgruppen 
zuweisen, wenn das Krankenhaus an dem jewei-
ligen Krankenhausstandort die für diese Leis-
tungsgruppen jeweils maßgeblichen Qualitätskri-
terien erfüllt; § 135e Absatz 2 Satz 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 2Die 
für die Krankenhausplanung zuständige Landes-
behörde kann mit der Zuweisung nach Satz 1 
einem Krankenhausstandort für die Berechnung 
seines Anteils am Vorhaltevolumen des jeweiligen 
Landes für eine Leistungsgruppe nach § 37 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 eine Fallzahl für diese Leis-
tungsgruppe (Planfallzahl) vorgeben; bei der Zu-
weisung einer Leistungsgruppe, deren Leistungen 
erstmals an dem jeweiligen Krankenhausstandort 
erbracht werden, hat die für die Krankenhauspla-
nung zuständige Landesbehörde dem Kranken-
hausstandort eine Planfallzahl für die Berechnung 
seines Anteils am Vorhaltevolumen des jeweiligen 
Landes für diese Leistungsgruppe nach § 37 Ab-
satz 2 Satz 2, 3 und 5 vorzugeben. 3Der Standort 
eines Krankenhauses bestimmt sich nach § 2a. 
4Ein Anspruch auf Zuweisung einer Leistungs-
gruppe besteht nicht. 5Bei notwendiger Auswahl 
zwischen mehreren Krankenhäusern entscheidet 
die für die Krankenhausplanung zuständige Lan-
desbehörde unter Berücksichtigung der Erfüllung 
der in der Tabellenzeile „Auswahlkriterium“ der 
Anlage 1 zum Fünften Buch Sozialgesetzbuch für 
die jeweilige Leistungsgruppe genannten Quali-
tätskriterien, soweit vorhanden, nach pflichtge-
mäßem Ermessen darüber, welchem Kranken-
haus die jeweilige Leistungsgruppe zugewiesen 
wird. 6Die Zuweisung nach Satz 1 erfolgt durch 
Bescheid. 7Gegen den Bescheid ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. 8Als einem Kranken-
haus zugewiesen im Sinne des Satzes 1 gelten 
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Leistungsgruppen, die in einem wirksamen Ver-
sorgungsvertrag nach § 109 Absatz 3 Satz 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch für dieses 
Krankenhaus vereinbart wurden.

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Erfüllung der 
Qualitätskriterien ist durch das Krankenhaus vor 
der Zuweisung der jeweiligen Leistungsgruppe 
gegenüber der für die Krankenhausplanung zu-
ständigen Landesbehörde nachzuweisen. 2Der 
in Satz 1 genannte Nachweis wird durch ein Gut-
achten des Medizinischen Dienstes über die Prü-
fung der Erfüllung der für die jeweilige Leistungs-
gruppe maßgeblichen Qualitätskriterien erbracht, 
dessen Übermittlung nach § 275a Absatz 4 Satz 1 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch an die für 
die Krankenhausplanung zuständige Landesbe-
hörde zu dem Zeitpunkt der Zuweisung der je-
weiligen Leistungsgruppe nicht länger als zwei 
Jahre und ab dem dritten Nachweis nicht länger 
als drei Jahre zurückliegt. 3Wurde die Erfüllung 
der für eine Leistungsgruppe maßgeblichen Qua-
litätskriterien bereits zweimal durch ein Gutach-
ten nach Satz 2 nachgewiesen, wird der in Satz 1 
genannte Nachweis durch ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes über die Prüfung der Er-
füllung der für die jeweilige Leistungsgruppe maß-
geblichen Qualitätskriterien erbracht, dessen 
Übermittlung nach § 275a Absatz 4 Satz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch an die für die 
Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde 
zu dem Zeitpunkt der Zuweisung der jeweiligen 
Leistungsgruppe nicht länger als drei Jahre zu-
rückliegt. 4Bis zu dem Zeitpunkt der in Satz 2 
genannten Übermittlung kann der in Satz 1 ge-
nannte Nachweis durch eine begründete Selbst-
einschätzung des Krankenhauses erbracht wer-
den, wenn der Medizinische Dienst bereits mit 
der Prüfung nach § 275a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch be-
auftragt wurde.

(3) 1Den Bundeswehrkrankenhäusern werden die 
Leistungsgruppen zugewiesen, für die sie nach 
den Vorgaben des Bundesministeriums der 
Verteidigung zur Erfüllung ihres militärischen 
Auftrags Ressourcen vorhalten. 2Das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung teilt der für die Kran-
kenhausplanung zuständigen Landesbehörde 
mit, für welche Leistungsgruppen das jeweilige 
Bundeswehrkrankenhaus Ressourcen vorhält. 
3Den Krankenhäusern der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen sollen 
die Leistungsgruppen zugewiesen werden, für 
die sie nach der Aufgabenstellung der Träger der 

gesetzlichen Unfallversicherung und ihrer Verei-
nigungen nach dem Siebten Buch Sozialgesetz-
buch Ressourcen vorhalten. 4Bundeswehrkran-
kenhäuser und Krankenhäuser der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung und ihrer Verei-
nigungen können die für eine Leistungsgruppe 
als Qualitätskriterien festgelegten verwandten 
Leistungsgruppen nach § 135e Absatz 2 Satz 2 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch auch in 
Kooperation erbringen.

(4) 1Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde kann im Benehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Ersatzkassen einem Krankenhaus für einen Kran-
kenhausstandort Leistungsgruppen nach Ab-
satz 1 Satz 1 zuweisen, obwohl abweichend von 
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzun-
gen das Krankenhaus an dem jeweiligen Kran-
kenhausstandort die für diese Leistungsgruppen 
jeweils maßgeblichen Qualitätskriterien nicht er-
füllt, wenn dies zur Sicherstellung einer flächen-
deckenden Versorgung der Bevölkerung zwin-
gend erforderlich ist und dies für die jeweilige 
Leistungsgruppe nicht durch die Rechtsverord-
nung nach § 135e Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch ausgeschlos-
sen ist. 2Die Zuweisung einer Leistungsgruppe 
ist zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Versorgung der Bevölkerung zwingend erforder-
lich, wenn ein anderer Krankenhausstandort, für 
den die jeweilige Leistungsgruppe zugewiesen 
ist für einen erheblichen Teil der Einwohner des 
Einzugsbereichs des Krankenhausstandorts, für 
den die Leistungsgruppe zugewiesen werden 
soll, nicht innerhalb der in Satz 3 genannten Fahr-
zeit mit einem Kraftfahrzeug erreichbar ist. 3Die 
maßgebliche Fahrzeit beträgt

1. 	 hinsichtlich der Leistungsgruppen Allgemeine 
Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie: 
30 Minuten,

2. 	 hinsichtlich der übrigen Leistungsgruppen: 
40 Minuten.

4Die Zuweisung einer Leistungsgruppe ist in dem 
in Satz 1 genannten Fall auf höchstens drei Jahre 
zu befristen; mit der Zuweisung ist das Kranken-
haus zu verpflichten, an dem jeweiligen Kranken-
hausstandort die für die jeweilige Leistungsgrup-
pe maßgeblichen Qualitätskriterien innerhalb 
einer Frist, die höchstens drei Jahre betragen 
darf, zu erfüllen. 5Wenn ein Krankenhausstandort 
zum Zeitpunkt der Zuweisung der jeweiligen Leis-
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tungsgruppe in die Liste nach § 9 Absatz 1a 
Nummer 6 des Krankenhausentgeltgesetzes 
aufgenommen ist, kann die Leistungsgruppe ab-
weichend von Satz 4 unbefristet zugewiesen wer-
den; mit der Zuweisung ist das Krankenhaus zu 
verpflichten, an dem jeweiligen Krankenhaus
standort die für die jeweilige Leistungsgruppe 
maßgeblichen Qualitätskriterien innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erfüllen. 6Die für die Kran-
kenhausplanung zuständige Landesbehörde 
kann sich vor Erteilung einer Auflage nach Satz 4 
hierzu durch den Medizinischen Dienst beraten 
lassen. 7Bei der Entscheidung über die Erklärung 
des in Satz 1 genannten Benehmens handeln die 
Landesverbände der Krankenkassen und die Er-
satzkassen gemeinsam und einheitlich. 8Die für 
die Krankenhausplanung zuständige Landesbe-
hörde hat Bedenken, die die Landesverbände der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen im Rahmen 
der Benehmensherstellung zur Entscheidung 
über die Ausnahme nach Satz 1 vortragen, zu 
berücksichtigen.

(5) 1Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde hat die Zuweisung einer Leis-
tungsgruppe unverzüglich aufzuheben,

1. 	 soweit das Krankenhaus aus dem Kranken-
hausplan des jeweiligen Landes herausge-
nommen wird,

2. 	 wenn das Krankenhaus an dem jeweiligen 
Krankenhausstandort die für die jeweilige 
Leistungsgruppe maßgeblichen Qualitätskri-
terien nicht erfüllt oder

3. 	 wenn die Übermittlung des jeweils letzten 
Gutachtens des Medizinischen Dienstes nach 
§ 275a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch über die Prü-
fung der Erfüllung der für die jeweilige Leis-
tungsgruppe maßgeblichen Qualitätskriterien 
an die für die Krankenhausplanung zuständi-
ge Landesbehörde länger als zwei oder, so-
fern die Erfüllung der Qualitätskriterien für die 
jeweilige Leistungsgruppe bereits zweimal 
durch ein Gutachten des Medizinischen 
Dienstes nachgewiesen wurde, länger als drei 
Jahre zurückliegt, es sei denn, dass das Kran-
kenhaus den Nachweis über die Erfüllung 
dieser Qualitätskriterien durch eine begrün-
dete Selbsteinschätzung erbringt und der 
Medizinische Dienst bereits mit der Prüfung 
nach § 275a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch beauftragt 
wurde.

2Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden,

1. 	 wenn die jeweilige Leistungsgruppe nach 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 4 
Satz  1 zugewiesen ist und die in Absatz 4 
Satz 4 genannte Frist noch nicht abgelaufen 
ist oder in dem in Absatz 4 Satz 5 genannten 
Fall der jeweilige Krankenhausstandort wei-
terhin in die Liste nach § 9 Absatz 1a Nummer 
6 des Krankenhausentgeltgesetzes aufge-
nommen ist,

2. 	 wenn das Krankenhaus unverzüglich eine 
nach § 275a Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch erforder
liche Mitteilung gemacht hat, seit dieser Mit-
teilung nicht mehr als drei Monate vergangen 
sind und der für die Krankenhausplanung 
zuständigen Landesbehörde Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Dauer der von dieser 
Mitteilung erfassten Nichterfüllung von Qua-
litätskriterien sechs Monate nicht überschrei-
ten wird.

3Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde kann eine Stellungnahme des 
Medizinischen Dienstes zu der voraussichtlichen 
Dauer der in Satz 2 Nummer 2 genannten Nicht-
erfüllung einholen. 4Die Aufhebung der Zuweisung 
einer Leistungsgruppe erfolgt durch Bescheid. 
5Gegen den Bescheid ist der Verwaltungsrechts-
weg gegeben. 6Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen den Bescheid haben keine aufschie-
bende Wirkung.

(6) 1Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde hat dem Institut für das Entgelt-
system im Krankenhaus bis zum 31. Oktober 
eines jeden Kalenderjahres, erstmals bis zum 
31. Oktober 2026, zum Zweck der Ermittlung der 
Vergütung eines Vorhaltebudgets nach § 37 fol-
gende Daten zu übermitteln:

1. 	 eine Aufstellung über die den Krankenhäusern 
je Krankenhausstandort zugewiesenen Leis-
tungsgruppen und über die ihnen nach Ab-
satz 1 Satz 2 vorgegebenen Planfallzahlen je 
Leistungsgruppe,

2. 	 die Angabe, ob eine Zuweisung einer Leis-
tungsgruppe aufgehoben wurde, einschließ-
lich des Zeitpunkts der Aufhebung,

3. 	 die Angabe, ob die Zulassung des jeweiligen 
Krankenhauses vollständig oder teilweise 
weggefallen ist oder ob das jeweilige Kran-
kenhaus vollständig oder teilweise seinen 
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Betrieb eingestellt hat, einschließlich des Zeit-
punkts des Wegfalls der Zulassung oder der 
Einstellung des Betriebs,

4. 	 die Angabe, ob das jeweilige Krankenhaus 
mit einem anderen Krankenhaus oder ob der 
jeweilige Krankenhausstandort mit einem an-
deren Krankenhausstandort zusammenge-
schlossen wurde einschließlich des Zeit-
punkts des Zusammenschlusses,

5. 	 die Angabe, ob der jeweilige Krankenhaus
standort nach § 6c Absatz 1 als sektoren-
übergreifende Versorgungseinrichtung be-
stimmt wurde, sofern das Krankenhaus für 
den jeweiligen Krankenhausstandort bis zu 
dem Zeitpunkt dieser Bestimmung stationäre 
Leistungen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Krankenhausentgeltgesetzes ab-
gerechnet hat, einschließlich des Zeitpunkts, 
ab dem es für den jeweiligen Krankenhaus
standort die nach § 6c Absatz 1 Satz 2 des 
Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten 
Tagesentgelte oder die in § 6c Absatz 7 Satz 4 
des Krankenhausentgeltgesetzes genannten 
vorläufigen Tagesentgelte abrechnet.

2Die für die Krankenhausplanung zuständige Lan-
desbehörde kann die in Satz 1 genannten Daten 
erstmals bereits zum 31. Oktober 2025 an das 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus 
übermitteln, um eine in § 37 Absatz 5 Satz 2 ge-
nannte Übermittlung einer Information über die 
Höhe der Vorhaltevolumina für das Kalenderjahr 
2026 zu ermöglichen. 3Das Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus regelt das Nähere 
zur Datenübermittlung.

(7) Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde hat dem Institut für Qualitätssi-
cherung und Transparenz im Gesundheitswesen 
und der nach § 135d Absatz 1 Satz 3 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch benannten Stelle zur 
Förderung der Qualität der Krankenhausbehand-
lung durch Transparenz jeweils unverzüglich fol-
gende Daten zu übermitteln:

1. 	 jede Zuweisung einer Leistungsgruppe nach 
Absatz 1 Satz 1 einschließlich jeder Zuwei-
sung nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Absatz 4 Satz 1,

2. 	 jede Aufhebung einer Zuweisung einer Leis-
tungsgruppe,

3. 	 jeden Abschluss eines Versorgungsvertrags 
nach § 109 Absatz 1 Satz 1 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch einschließlich jedes 
Abschlusses nach § 109 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Absatz 3a Satz 5 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch und

4. 	 jede Kündigung eines Versorgungsvertrags 
nach § 110 Absatz 1 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch.

§ 6b 
Zuweisung von Koordinierungs- und 

Vernetzungsaufgaben

1Die für die Krankenhausplanung zuständige Lan-
desbehörde kann einem Krankenhaus unter der 
in Satz 3 genannten Voraussetzung im Benehmen 
mit den Landesverbänden der Krankenkassen 
und den Ersatzkassen folgende Koordinierungs- 
und Vernetzungsaufgaben gemeinsam zuweisen:

1. 	 die krankenhausübergreifende Koordinierung 
von Versorgungsprozessen und -kapazitäten, 
insbesondere bei Großschadenslagen, der 
Intensivmedizin und Notfallversorgung, im 
Zusammenwirken mit den nach Landesrecht 
bestimmten oder den von der obersten zu-
ständigen Landesbehörde hierfür vorgesehe-
nen Rettungsleitstellen, und

2. 	 die Konzeption und die Koordinierung des 
Einsatzes regionaler, insbesondere telemedi-
zinischer Versorgungsnetzwerke sowie infor-
mationstechnischer Systeme und digitaler 
Dienste.

2Das Nähere zu dem Inhalt der in Satz 1 genann-
ten Koordinierungs- und Vernetzungsaufgaben 
vereinbaren die Vertragsparteien nach § 17b Ab-
satz 2. 3Die in Satz 1 genannten Koordinierungs- 
und Vernetzungsaufgaben dürfen folgenden 
Krankenhäusern zugewiesen werden:

1. 	 einem Krankenhaus, das der in § 135d Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch genannten Versorgungs-
stufe „Level 3U“ zugeordnet ist, oder

2. 	 einem Krankenhaus, das der in § 135d Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch genannten Versorgungs-
stufe „Level 3“ zugeordnet ist, wenn in dem 
jeweiligen Land kein Krankenhaus der Ver-
sorgungsstufe „Level 3U“ zugeordnet ist, 
oder wenn die für die Krankenhausplanung 
zuständige Landesbehörde dies zur Förde-
rung der Koordinierung und Vernetzung der 
Krankenhausversorgung für erforderlich hält.
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4Bei der Entscheidung über die Erklärung des in 
Satz 1 genannten Benehmens handeln die Lan-
desverbände der Krankenkassen und die Ersatz-
kassen gemeinsam und einheitlich. 5Die für die 
Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde 
hat Bedenken, die die Landesverbände der Kran-
kenkassen und die Ersatzkassen im Rahmen der 
Benehmensherstellung zur Entscheidung über 
die in Satz 1 genannte Zuweisung vortragen, zu 
berücksichtigen. 6Die Zuweisung nach Satz 1 er-
folgt durch Bescheid. 7Gegen den Bescheid ist 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 8Die für die 
Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde 
hat dem Institut für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus bis zum 31. Oktober eines jeden Kalen-
derjahres, erstmals bis zum 31. Oktober 2026, 
mitzuteilen, welchen Krankenhäusern sie die in 
Satz 1 genannten Aufgaben zugewiesen hat. 9Das 
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus 
regelt das Nähere zur Datenübermittlung.

§ 6c 
Bestimmung als sektorenübergreifende 

Versorgungseinrichtung

(1) Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde kann Standorte von Krankenhäu-
sern im Benehmen mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und Pflegekassen sowie den Er-
satzkassen, der Landeskrankenhausgesellschaft 
oder der Vereinigung der Krankenhausträger im 
Land sowie der Kassenärztlichen Vereinigung 
durch Bescheid als sektorenübergreifende Ver-
sorgungseinrichtung bestimmen, wenn das je-
weilige Krankenhaus in den Krankenhausplan des 
Landes aufgenommen wurde.

(2) Die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde hat dem Institut für Qualitäts
sicherung und Transparenz im Gesundheits
wesen jeweils unverzüglich, spätestens innerhalb 
von vier Wochen, eine Bestimmung nach Absatz 
1 und Änderungen einer solchen Bestimmung 
mitzuteilen.

§ 7 
Mitwirkung der Beteiligten

(1) 1Bei der Durchführung dieses Gesetzes arbei-
ten die Landesbehörden mit den an der Kranken-
hausversorgung im Lande Beteiligten eng zusam-
men; das betroffene Krankenhaus ist anzuhören. 
2Bei der Krankenhausplanung und der Aufstellung 
der Investitionsprogramme sind einvernehmliche 
Regelungen mit den unmittelbar Beteiligten an-
zustreben.

(2) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt.

2. Abschnitt

Grundsätze der Investitionsförderung

§ 8 
Voraussetzungen der Förderung

(1) 1Die Krankenhäuser haben nach Maßgabe 
dieses Gesetzes Anspruch auf Förderung, soweit 
und solange sie in den Krankenhausplan eines 
Landes und bei Investitionen nach §  9 Abs.  1 
Nr. 1 in das Investitionsprogramm aufgenommen 
sind. 2Die zuständige Landesbehörde und der 
Krankenhausträger können für ein Investitions-
vorhaben nach § 9 Abs. 1 eine nur teilweise För-
derung mit Restfinanzierung durch den Kranken-
hausträger vereinbaren; Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen, den Er-
satzkassen und den Vertragsparteien nach § 18 
Abs. 2 ist anzustreben. 3Die Aufnahme oder Nicht-
aufnahme in den Krankenhausplan wird durch 
Bescheid festgestellt. 4Gegen den Bescheid ist 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(1a) (aufgehoben)

(1b) (aufgehoben)

(1c) (aufgehoben)

(2) 1Ein Anspruch auf Feststellung der Aufnahme 
in den Krankenhausplan und in das Investitions-
programm besteht nicht. 2Bei notwendiger Aus-
wahl zwischen mehreren Krankenhäusern ent-
scheidet die zuständige Landesbehörde unter 
Berücksichtigung der öffentlichen Interessen und 
der Vielfalt der Krankenhausträger nach pflicht-
gemäßem Ermessen, welches Krankenhaus den 
Zielen der Krankenhausplanung des Landes am 
besten gerecht wird; die Vielfalt der Krankenhaus-
träger ist nur dann zu berücksichtigen, wenn die 
Qualität der erbrachten Leistungen der Einrich-
tungen gleichwertig ist.

(3) Für die in § 2 Nr. 1a genannten Ausbildungs-
stätten gelten die Vorschriften dieses Abschnitts 
entsprechend.

§ 9 
Fördertatbestände

(1) Die Länder fördern auf Antrag des Kranken-
hausträgers Investitionskosten, die entstehen, 
insbesondere

1.	 für die Errichtung von Krankenhäusern ein-
schließlich der Erstausstattung mit den für 
den Krankenhausbetrieb notwendigen Anla-
gegütern,
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2.	 für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern 
mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 
von mehr als drei Jahren.

(2) Die Länder bewilligen auf Antrag des Kran-
kenhausträgers ferner Fördermittel

1.	 für die Nutzung von Anlagegütern, soweit sie 
mit Zustimmung der zuständigen Landesbe-
hörde erfolgt,

2.	 für Anlaufkosten, für Umstellungskosten bei 
innerbetrieblichen Änderungen sowie für 
Erwerb, Erschließung, Miete und Pacht von 
Grundstücken, soweit ohne die Förderung die 
Aufnahme oder Fortführung des Kranken-
hausbetriebs gefährdet wäre,

3.	 für Lasten aus Darlehen, die vor der Aufnah-
me des Krankenhauses in den Krankenhaus-
plan für förderungsfähige Investitionskosten 
aufgenommen worden sind,

4.	 als Ausgleich für die Abnutzung von Anlage-
gütern, soweit sie mit Eigenmitteln des Kran-
kenhausträgers beschafft worden sind und 
bei Beginn der Förderung nach diesem Ge-
setz vorhanden waren,

5.	 zur Erleichterung der Schließung von Kran-
kenhäusern,

6.	 zur Umstellung von Krankenhäusern oder 
Krankenhausabteilungen auf andere Aufga-
ben, insbesondere zu ihrer Umwidmung in 
Pflegeeinrichtungen oder selbständige, orga-
nisatorisch und wirtschaftlich vom Kranken-
haus getrennte Pflegeabteilungen.

(3) 1Die Länder fördern die Wiederbeschaffung 
kurzfristiger Anlagegüter sowie kleine bauliche 
Maßnahmen durch feste jährliche Pauschalbe-
träge, mit denen das Krankenhaus im Rahmen 
der Zweckbindung der Fördermittel frei wirtschaf-
ten kann; § 10 bleibt unberührt. 2Die Pauschal-
beträge sollen nicht ausschließlich nach der Zahl 
der in den Krankenhausplan aufgenommenen 
Betten bemessen werden. 3Sie sind in regelmä-
ßigen Abständen an die Kostenentwicklung an-
zupassen.

(3a) 1Der vom Land bewilligte Gesamtbetrag der 
laufenden und der beiden folgenden Jahrespau-
schalen nach Absatz 3 steht dem Krankenhaus 
unabhängig von einer Verringerung der tatsäch-
lichen Bettenzahl zu, soweit die Verringerung auf 
einer Vereinbarung des Krankenhausträgers mit 

den Landesverbänden der Krankenkassen und 
den Ersatzkassen nach § 109 Abs. 1 Satz 4 oder 
5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beruht 
und ein Fünftel der Planbetten nicht übersteigt. 
2§ 6 Abs. 3 bleibt unberührt.

(4) Wiederbeschaffung im Sinne dieses Gesetzes 
ist auch die Ergänzung von Anlagegütern, soweit 
diese nicht über die übliche Anpassung der vor-
handenen Anlagegüter an die medizinische und 
technische Entwicklung wesentlich hinausgeht.

(5) Die Fördermittel sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und des Landesrechts so zu bemes-
sen, dass sie die förderungsfähigen und unter 
Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze 
und Nachhaltigkeit notwendigen Investitionskos-
ten decken.

§ 10 
Entwicklungsauftrag zur 

Reform der Investitionsfinanzierung

(1) 1Für in den Krankenhausplan eines Landes 
aufgenommene Krankenhäuser, die Entgelte 
nach § 17b erhalten, sowie für in den Kranken-
hausplan eines Landes aufgenommene psychi-
atrische und psychosomatische Einrichtungen 
nach § 17d Absatz 1 Satz 1 wird eine Investiti-
onsförderung durch leistungsorientierte Investi-
tionspauschalen ermöglicht. 2Dafür werden 
Grundsätze und Kriterien für die Ermittlung eines 
Investitionsfallwertes auf Landesebene entwi-
ckelt. 3Die Investitionsfinanzierung der Hoch-
schulkliniken ist zu berücksichtigen. 4Die näheren 
Einzelheiten des weiteren Verfahrens legen Bund 
und Länder fest. 5Das Recht der Länder, eigen-
ständig zwischen der Förderung durch leistungs-
orientierte Investitionspauschalen und der Ein-
zelförderung von Investitionen einschließlich der 
Pauschalförderung kurzfristiger Anlagegüter zu 
entscheiden, bleibt unberührt.

(2) 1Die Vertragsparteien auf Bundesebene nach 
§ 17b Absatz 2 Satz 1 vereinbaren die Grund-
strukturen für Investitionsbewertungsrelationen 
und das Verfahren zu ihrer Ermittlung, insbeson-
dere zur Kalkulation in einer sachgerechten und 
repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern; 
§ 17b Absatz 3 Satz 4 und 5, Absatz 3a und 7 
Satz  6 ist entsprechend anzuwenden. 2In den 
Investitionsbewertungsrelationen ist der In
vestitionsbedarf für die voll- und teilstationären 
Leistungen pauschaliert abzubilden; der Differen-
zierungsgrad soll praktikabel sein. 3Die Vertrags-
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